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Die Umsetzung der Ver-
wahrungsinitiative hat für
die Solothurner Justiz in der
täglichen Arbeit keine Aus-
wirkungen gezeitigt – nur
wenige Straftäter werden
verwahrt. Zusehends häufi-
ger wird dagegen die An-
ordnung stationärer Thera-
pien. Weil diese oft verlän-
gert werden, finden sich die
Straftäter trotzdem in ge-
wissem Sinne verwahrt.

SAMUEL  MISTEL I

Unlängst verurteilte das Solo-
thurner Obergericht einen 37-
jährigen Schweizer, der vor vier
Jahren in Starrkirch-Wil ein
achtjähriges Mädchen sexuell
missbraucht hatte. Der einschlä-
gig vorbestrafte Mann, dem Gut-
achter Pädophilie und Schizo-
phrenie diagnostiziert hatten,
zeigte vor Gericht kaum Reue. Er
verstieg sich gar zu der Behaup-
tung, das Mädchen habe ihn ver-
führt. Das Gericht befand ihn
der Vergewaltigung und der se-
xuellen Handlungen mit einem
Kind für schuldig.

Vor sechs Jahren, im Februar
2004, befürwortete eine deutli-
che Mehrheit der Schweizer
Stimmbürger die Verwahrungs-
initiative. Diese forderte die le-
benslängliche Verwahrung ext-
rem gefährlicher und nicht the-
rapierbarer Gewalt- und Sexual-
täter. Nach einigem Hin und Her
genehmigte der Nationalrat En-
de 2007 die Ausführungsgesetz-
gebung zum neuen Verfassungs-
artikel. Die Initiative wurde da-
mit umgesetzt.

Keine lebenslange Verwahrung
«Sextäter droht die Verwah-

rung», titelte diese Zeitung im
Fall des 37-Jährigen Pädophilen.
Mit der Anordnung der Verwah-
rung des Angeklagten hätte das
Obergericht dem Antrag des
Staatsanwalts entsprochen. Für

die urteilenden Richter freilich
lagen die Dinge relativ eindeu-
tig: Zwei voneinander unabhän-
gige Gutachten befanden den
Angeklagten für therapierbar.
Eine Verwahrung war damit
praktisch ausgeschlossen – ver-
wahrt werden kann nur, wem
die Therapierbarkeit abgespro-
chen wird. Das Gericht ordnete
schliesslich eine stationäre The-
rapie in einer geschlossenen An-
stalt an. Eine fünfjährige Frei-
heitsstrafe wird zugunsten der
Therapie aufgeschoben.

Der geschilderte Fall passt
damit in das gängige Schema:
Verwahrungen sind selten, zu-
mal im Kanton Solothurn. Ledig-
lich drei Personen – zwei Frauen
und ein Mann – sind derzeit im
Kanton verwahrt. In die Katego-
rie der lebenslänglichen Ver-
wahrung – die mit der Verwah-
rungsinitiative zusätzlich ge-

schaffen wurde und die sich von
der herkömmlichen Verwah-
rung dadurch unterscheidet,
dass keine regelmässige Über-
prüfung der Massnahme vorge-
sehen ist – fällt in Solothurn kei-
ne einzige Person. Im geschlosse-
nen stationären Massnahmen-
vollzug befinden sich hingegen
derzeit 15 Personen – mehrheit-
lich Männer, mehrheitlich
Schweizer Staatsbürger. Der
Trend hier zeigt nach oben.

Verwahrung ist ultima ratio
Auch nach der Umsetzung

der Verwahrungsinitiative sind
Verwahrungen also weiterhin
die Ausnahme. Im Zuge der An-
fang 2007 in Kraft getretenen
Strafrechtsrevision sind sie gar
noch einmal leicht seltener ge-
worden, da Verwahrungen nur
noch für gewisse schwere Ver-
brechen mit Höchststrafen von

fünf oder mehr Jahren angeord-
net werden können. «Die Ver-
wahrung ist immer nur ultima
ratio», sagt Marcel Kamber, der
Präsident der Strafkammer des
Obergerichts. Die Verwahrung
stellt dabei nicht, wie oft ange-
nommen, das obere Ende der
Strafskala dar, sondern eine spe-
zifische Massnahme für nicht
therapierbare Täter. Dass die
Massnahme selten zur Anwen-
dung gelangt, liegt laut Kamber
auch daran, dass Psychiater die
Therapierbarkeit der Täter
kaum je verneinen. «Gutachter
resignieren selten völlig.» Als
Konsequenz werden nicht Ver-
wahrungen, sondern stationäre
Therapien angeordnet.

Oberrichter Kamber ist sich
bewusst, dass die Anordnung
von Therapien statt von Verwah-
rungen in das öffentliche Bild ei-
ner zu weichen Justiz passt. Er
hält diese Wahrnehmung je-
doch insofern für falsch, als die
stationäre therapeutische Mass-
nahme bei Flucht- oder Wieder-
holungsgefahr in einer geschlos-
senen Einrichtung vollzogen
wird – womit sich die Massnah-
me wie eine Verwahrung mit
Therapie auswirkt. Zudem kön-
nen die Massnahmen, die in der
Regel für einen Zeitraum von
drei bis fünf Jahren angeordnet
werden, beliebig oft verlängert

werden – oder im Fall des Schei-
terns der Therapie in eine Ver-
wahrung umgewandelt werden.
Tatsächlich wird die stationäre
Massnahme in Juristenkreisen
denn auch «kleine Verwahrung»
genannt. Die Bezeichnung
scheint ihre Berechtigung zu ha-
ben: In den meisten Fällen,
heisst es beim kantonalen Straf-
und Massnahmenvollzug, werde
nach fünf Jahren die Verlänge-
rung der Massnahme beim Ge-
richt beantragt. Mithin findet
sich ein Grossteil der Straftäter,
bei denen eine stationäre Thera-
pie angeordnet wurde, in gewis-
sem Sinne tatsächlich verwahrt.
So positiv die Gutachter die Mög-
lichkeit einer Therapie in der Re-
gel einschätzen, so vorsichtig
sind sie, wenn es um die Beurtei-
lung des Therapieerfolgs geht
(siehe den Artikel links).

Auch im Fall des Sexualtä-
ters von Starrkirch-Wil werden
in einigen Jahren Gutachter und
Gericht befinden müssen, ob die
Therapie erfolgreich war und
der Mann damit keine Gefahr
mehr für die Gesellschaft dar-
stellt. Am wahrscheinlichsten ist
freilich, dass der 37-Jährige das
Los einer wachsenden Anzahl
Straftäter teilen wird: die Verlän-
gerung der stationären Therapie
und damit die Weiterführung
der kleinen Verwahrung.

Nur wenn gar nichts mehr nützt
Strafjustiz Verwahrungen bleiben eine Ausnahme, Trend geht zu stationären Massnahmen

HINTER GITTERN Zwei Solothurner Straftäterinnen werden zurzeit in der Strafanstalt Hindelbank (BE) verwahrt. BW

«Ich übe einen risikobehafteten Beruf aus»,
sagt Lutz-Peter Hiersemenzel, Leitender Arzt
im Fachbereich Forensik der Solothurner Spi-
täler AG. Wenn ein Straftäter rückfällig werde,
suche man schnell einen Sündenbock und se-
he ihn gern in der Person des psychiatrischen
Gutachters. Dabei drohe vergessen zu gehen,
dass Gutachter keine Entscheide über Entlas-
sungen fällten, sondern lediglich Risikobeur-

teilungen lieferten. Dass die Furcht vor allfälli-
gen Schuldzuweisungen eine Rolle spielt bei
den häufigen Verlängerungen der stationären
Massnahmen, glaubt Hiersemenzel nicht:
Man arbeite nach streng wissenschaftlichen
Kriterien. Diese seien in den letzten Jahren
verfeinert worden, womit die Forensik auch
den gestiegenen Anforderungen der Justiz
Rechnung tragen könne. (SAM)

Streng wissenschaftliche Kriterien

Nachrichten

AlpiqWechsel bei
Energie Zentral-Europa
Alpiq teilt zwei personelle
Wechsel im Geschäftsbereich
Energie Zentral-Europa mit.
Armin Stoltz, Leiter der Ge-
schäftseinheit Markt Zentral-
Europa Nord, hat Alpiq im
Frühjahr nach neuneinhalb
Jahren verlassen. Nachfolger
wurde auf den 1. Mai Franz

Scheiber. Der 53-jährige
Scheiber arbeitet seit 1999 bei
Alpiq und leitete bisher die
Einheit Project Development
im Geschäftsbereich Energie
Zentral-Europa. Er war zuvor
mehrere Jahre als Area Mana-
ger für den Markt Zentral-Eu-
ropa Nord verantwortlich. So-
dann wird Allan Walmsley,
Leiter der Geschäftseinheit
Produktion Zentral-Europa,
Ende 2010 seine Tätigkeit be-
enden. Er leitete bei Alpiq seit
2002 den Gas-Kombikraft-
werkskomplex Csepel in
Budapest. Seit anfangs 2008
war Walmsley für alle Alpiq
Kraftwerke in Zentral-Europa
verantwortlich. Neuer Leiter
der Geschäftseinheit wird
Matthias Zwicky. Er wird sich
ab 1. Juli in die Funktion ein-
arbeiten und per 1. Januar
2011 die operative Verantwor-
tung übernehmen. Zwicky lei-
tete bisher die Einheit Asset
Services in der Geschäftsein-
heit Netz. Zuvor war der 53-
jährige Ingenieur während
mehr als drei Jahren Ge-
schäftsführer der Atel Netz
AG. Zwicky arbeitete bereits
zwischen 1997 und 2000 bei
der damaligen Atel. (MGT)

VPOD Nein zu neuen
Sonntagsverkäufen
«Unrentabel, unsozial,
unnötig» sind für den VPOD
Solothurn die zwei neuen be-
willigungsfreien Saison-Sonn-
tagsverkäufe. Die Gewerk-
schaft lehnt deshalb das solo-
thurnische Einführungsgesetz
zum Bundesgesetz über die
Arbeit in Industrie, Gewerbe
und Handel ab. Die zwei neu-
en Saisonverkäufe entspre-
chen nach Ansicht des VPOD
keinem Bedürfnis der Bevöl-
kerung und seien erwiesener-
massen für die Geschäfte
nicht rentabel. Zudem würde
damit der Druck auf die Ar-
beitnehmenden im Verkauf
weiter unnötig erhöht – die
Vereinbarkeit von Beruf und
Familie sei in dieser Branche,
in der immer mehr auf Abruf
gearbeitet werde, schon jetzt
ein Problem. Der VPOD erin-
nert daran, dass die Solothur-
nerinnen und Solothurner
schon zwei Mal, zuletzt 2002,
eine Liberalisierung an der
Urne klar verworfen haben.
Auch die Änderung des Ar-
beitsgesetzes (Ladenöff-
nungszeiten in Zentren des
öffentlichen Verkehrs) wurde
2005 im Kanton Solothurn ab-
gelehnt. Daraus zieht die Ge-
werkschaft den Schluss, das
Argument, die Einkaufsge-
wohnheiten und -bedürfnisse
hätten sich verändert, stimme
nicht. Die Sonntagsverkäufe
seien auch bei den Detaillis-
ten selbst umstritten: Mit
Sonntagsverkäufen werde
nicht mehr eingekauft, die
Verkäufe dehnten sich aber
auf weitere Tage aus, brächten
den Geschäften Mehrkosten
und den Regionen auch am
Sonntag mehr Strassenver-
kehr. Aus diesen Gründen ruft
der VPOD Solothurn in einer
Medienmitteilung zu einem
Nein am 13. Juni zum Ein-
führungsgesetz auf. (MGT)

Ab sofort werden Abfallsünder gebüsst
Littering Amt für Umwelt hat Bussenkatalog erarbeitet – Geldstrafen können neu direkt vor Ort verhängt werden

Wer Abfälle im öffentlichen
Raum liegen lässt, kann im
Kanton Solothurn ab jetzt
gebüsst werden. Das Amt
für Umwelt (AfU) hat einen
Bussenkatalog erarbeitet.
Die Ordnungsbussen sind
ab sofort rechtswirksam.

Bisher wurden die «Abfallsün-
der» vor allem mit Präventions-
kampagnen dazu ermuntert, ihr
Verhalten zu überdenken. Ob-
wohl das wilde Deponieren von
Abfällen schon strafbar war,
konnte die Polizei höchstens mit
aufwändigen Strafverfahren da-
gegen vorgehen. Jetzt geht es
einfacher: Wer erwischt wird, er-
hält direkt vor Ort eine Geldstra-
fe.

Das AfU führte in den letzten
Jahren im Rahmen eines mehr-
jährigen Massnahmenplanes di-
verse Präventionskampagnen
durch, um gegen das Abfallpro-
blem vorzugehen. Ausserdem
wird seit 2008 der für die Schu-
len kostenlose Abfallunterricht
angeboten. Seit erste Erfahrun-
gen mit Litteringbussen aus an-
deren Kantonen vorliegen (Basel-
Stadt, Thurgau und Bern), wur-
den auch für den Kanton Solo-
thurn die gesetzlichen Grundla-
gen hierzu geschaffen, und zwar
im neuen Gesetz über Wasser,
Boden und Abfall (GWBA).

Laut verschiedene Studien
(um Beispiel aus Deutschland)
befürwortet eine Mehrheit der
Bevölkerung diese Geldbussen.
Sie verursachen nur geringe Kos-

ten und dienen als repressives
Werkzeug, wenn die Abfallsün-
der auf die Sensibilisierung
nicht ansprechen. Um ihre Wirk-
samkeit noch zu erhöhen, sollen
die Bussen auch weiterhin durch
vorbeugende Massnahmen er-
gänzt werden.

Informationskampagne
Zur Einführung der neuen

Ordnungsbussen führt das Amt
für Umwelt ab Mai eine mehr-
phasige Informationskampagne-
mit Plakaten, Kinowerbung und
Inseraten durch. Damit es nicht
bloss bei Worten bleibt, wird die
Polizei zunehmend und insbe-
sondere während der «Littering-
Hochsaison» im Juli aktiv büs-
sen.

Begleitet wird die Kampagne

durch die Website www.littering-
bussen.ch. Sie enthält Informa-
tionen zum Bussenkatalog und
berichtet über Hintergründe
und Fortschritte. Zudem ist ein
Forum eingerichtet, wo Ärger ab-
geladen, Lob erteilt oder ein Er-
fahrungsbericht zu den Bussen
geschrieben werden kann.

Die Ordnungsbussen für Lit-
tering werden ausschliesslich
durch die Kantonspolizei und
die Polizeikorps der Städte Gren-
chen, Olten und Solothurn erho-
ben. Bei Widerhandlungen von
Jugendlichen, die das 15. Alters-
jahr noch nicht beendet haben,
gilt das ordentliche Verfahren;
10- bis 15-jährige Täter werden
bei der Jugendanwaltschaft ver-
zeigt. (SKS)

www.litteringbussen.ch

AUS DEM BUSSENKATALOG
Gebüsst wird das Wegwerfen,
Ablagern oder Zurücklassen
von Abfällen im öffentlichen
Raum, ausserhalb von Abfall-
anlagen oder Sammelstellen:
Einzelne Kleinabfälle wie Do-
sen, Flaschen, Verpackungen,
Zigarettenstummel, Kaugum-
mi, Essensreste: 40 Franken

Mehrere Kleinabfälle unter ei-
ner Menge von 5 Litern (inkl.
Hundekot oder Inhalt eines
Aschenbechers): 80 Franken

Kehrichtsäcke oder Kleinabfäl-
le, 5 bis 110 Liter: 250 Franken

Zeigen die Täter keine Reue,
zum Beispiel keine Bereitschaft,
die Abfälle ordentlich zu ent-
sorgen, kann die Busse um 20

Franken erhöht werden. (SKS)


